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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.02.2024 

Geschäftszahl 

Ro 2021/11/0009 

Rechtssatz 

Der Widerruf der Anerkennung einer Einrichtung als Träger des Zivildienstes dient nicht Strafzwecken, 
sondern stellt eine administrative Maßnahme dar. Diese verfolgt den Zweck sicherzustellen, dass die 
Einrichtung nicht nur dafür sorgt, dass die Verrichtung des Zivildienstes den Zivildienstpflichtigen 
ähnlich belastet wie der Wehrdienst den Wehrpflichtigen (§ 3 Abs. 1 ZDG 1986), sondern auch strenge 
Fürsorge-, Anleitungs- und Aufsichtspflichten gegenüber den Zivildienstleistenden einhält (vgl. etwa § 38 
ZDG 1986). Erfüllt die Einrichtung die ihr auferlegten Pflichten nicht, ist ihre Anerkennung zu 
widerrufen. 
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